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Anlage 2 

Satzungsentwurf         Bisherige Satzung 

Satzung über die Erhebung von 

Erschließungsbeiträgen 

(Erschließungsbeitragssatzung) 

 

Soweit in der linken Spalte keine farblichen 

Markierungen vorhanden sind, besteht keine 

Änderung rechtlicher oder inhaltlicher Art. 

    

§ 10 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei 

Grundstücken, für die ein Bebauungsplan 

die Höhe baulicher Anlagen festsetzt 

 

(1) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der 

baulichen Nutzung weder durch die Zahl der 

Vollgeschosse noch durch eine Baumassen-

zahl, sondern setzt er die Höhe baulicher 

Anlagen in Gestalt der maximalen Gebäude-

höhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl 

das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der 

baulichen Anlage geteilt durch 

 

1. 3,0 für die im Bebauungsplan als Klein-

siedlungsgebiete, reine Wohngebiete, 

allgemeine Wohngebiete, Gebiete zur 

Erhaltung und Entwicklung der Wohnnutzung 

(besondere Wohngebiete), dörfliche 

Wohngebiete und Sondergebiete, die der 

Erholung dienen, festgesetzten Gebiete und 

 

2. 4,0 für die im Bebauungsplan als Dorf-

gebiete, Mischgebiete, Urbane Gebiete, 

Kerngebiete, Gewerbegebiete, Industrie-

gebiete und sonstige Sondergebiete 

festgesetzten Gebiete. 
 

Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, 

wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 

nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und 

Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf 

die vorausgehende volle Zahl abgerundet 

werden. 

 

(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der 

baulichen Nutzung weder durch die Zahl der 

Vollgeschosse noch durch eine Baumassen-

zahl, sondern setzt er die Höhe baulicher 

Anlagen in Gestalt der maximalen Traufhöhe 

(Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen 

Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als 

Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der 

Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 

 

 

 

    

§ 10 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei 

Grundstücken, für die ein Bebauungsplan 

die Höhe baulicher Anlagen festsetzt 

 

(1) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der 

baulichen Nutzung weder durch die Zahl der 

Vollgeschosse noch durch eine Baumassen-

zahl, sondern setzt er die Höhe baulicher 

Anlagen in Gestalt der maximalen Gebäude-

höhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl 

das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der 

baulichen Anlage geteilt durch 

 

1. 3,0 für die im Bebauungsplan als Klein-

siedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete 

(WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferien-

hausgebiete, Wochenendhausgebiete und 

besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten 

Gebiete und 

 

 

2. 4,0 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete 

(MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), 

Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) 

und sonstige Sondergebiete (SO) festge-

setzten Gebiete; das Ergebnis wird auf eine 

volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen 

ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl   

aufgerundet und Nachkommastellen, die 

kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende 

volle Zahl abgerundet werden. 

 

 

(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der 

baulichen Nutzung weder durch die Zahl der 

Vollgeschosse noch durch eine Baumassen-

zahl, sondern setzt er die Höhe baulicher 

Anlagen in Gestalt der maximalen Traufhöhe 

(Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen 

Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als 

Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der 

Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 
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1. 2,7 für die im Bebauungsplan als Klein-

siedlungsgebiete, reine Wohngebiete, 

allgemeine Wohngebiete, Gebiete zur 

Erhaltung und Entwicklung der Wohnnutzung 

(besondere Wohngebiete), dörfliche 

Wohngebiete und Sondergebiete, die der 

Erholung dienen, festgesetzten Gebiete und 

 

2. 3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete, 

Mischgebiete, Urbane Gebiete, Kerngebiete, 

Gewerbegebiete, Industriegebiete und 

sonstige Sondergebiete festgesetzten 

Gebiete. 

 

Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, 

wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 

nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und 

Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf 

die vorausgehende volle Zahl abgerundet 

werden. 

 

(3) Ist im Einzelfall eine größere als die im 

Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher 

Anlagen genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 

oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen. 

 

(4) Weist der Bebauungsplan sowohl die zulässige 

Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe der 

baulichen Anlage aus, so ist die Traufhöhe 

gemäß Abs. 2 und 3 in eine Geschosszahl 

umzurechnen. 

 

 

 

1.  2,7 für die im Bebauungsplan als Klein-

siedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete 

(WR), allgemeine Wohngebiete (WA), 

Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete 

und besondere Wohngebiete (WB) 

festgesetzten Gebiete und 

 

 

2. 3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete 

(MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), 

Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) 

und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten 

Gebiete; das Ergebnis wird auf eine  

 

volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen 

ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl 

aufgerundet und Nachkommastellen, die 

kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende 

volle Zahl abgerundet werden. 

 

(3) Ist im Einzelfall eine größere als die im 

Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher 

Anlagen genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 

oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen. 

 

(4) Weist der Bebauungsplan sowohl die zulässige 

Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe der 

baulichen Anlage aus, so ist die Traufhöhe 

gemäß Abs. 2 und 3 in eine Geschosszahl 

umzurechnen. 

 

 


